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beläuft sich ihrem Grundbetrage nach auf 110, 120, 130, 1-10
oder 150 Mark, wozu für jede ehemalige Beitragsmoche ein
Zuschlag von 3, 6, 8, 10 oder 12 Pfennigen kommt, so daß
die Jahresrente im Alter auf ungefähr 450 Mark steigen
kann.

Die Wartezeit beträgt für die Invalidenrente 200
Beitragswochen, wenn während dieser Zeit mindestens 100
Wochenbeitrüge geleistet worden sind, andernfalls 500 Beitrags¬
wochen. Für die Altersrente beträgt die Wartezeit 1200 Bei¬
tragswochen.

Im Jahre 1905 gelangten an Altersrenten 20, an Inva¬
lidenrenten 113 und zu Heilverfahren 12, insgesamt 158 Btil¬
lionen Btark zur Auszahlung, wozu das Reich 47 Millionen
Mark beisteuerte.

Für die Gesunderhaltung des Arbeiter-
st a n d e s sind in der Arbeiterschutz-Gesetzgebung Bestimmungen
getroffen, so über den Btaximal-Arbeitstag, über die Sonn¬
tagsruhe, über Frauen- und Kinderbeschäftigung usw. Eine
ganze Reihe von Versicherungsanstalten, die in günstiger Lage
sich befinden, haben Genesungsheime gegründet, um für
die Angehörigen ihrer Kassen eine planmäßige Heilbehandlung,
namentlich der beginnenden Lungentuberkulose gegenüber,
durchführen zu können; die Berufsgenossenschaft der Stadt
Plauen i. V. besitzt z. B. ein solches Genesungsheim in dem
Ort Mühlhausen bei Bad Elster.

ver preußische Staat.
Staatsgebiet, Vevölkerung und Verfassung.

Das Königreich Preußen ist 348 658 qkm groß und hat
37 siz Millionen Einwohner, wovon 33 Millionen Deutsche und
4 V3 Millionen Fremdsprachige sind, nämlich 3 646 000 Polen,
Masuren, Kassuben (in Ostpreußen, Westpreußen, Posen, Op¬
peln), darunter wieder 60000 rein deutscher Abkunft, meist im
Weichselgebiet, die ihre Volkssprache verloren haben; ferner.


